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Präambel

Die Kardiologie hat sich, getragen durch 
die enormen Fortschritte im theoreti-
schen Wissen und in den methodischen 
Möglichkeiten, in allen Facetten erheblich 
weiterentwickelt. Diese Entwicklung spie-
gelt sich auch in einer zunehmenden Spe-
zialisierung innerhalb der Kardiologie wi-
der. Die Projektgruppe Aus-, Weiter- und 
Fortbildung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie (DGK) trägt dieser Ent-
wicklung Rechnung und hat unter Mit-
wirkung von Vertretern der jeweiligen 
Arbeitsgruppen Curricula für die Erlan-
gung von Zusatzqualifikationen inner-
halb der Kardiologie entwickelt. Diese 
Curricula sollen eine weitere Vertiefung 
von kardiologischem Wissen und tech-
nischen Fertigkeiten innerhalb des Fach-
gebiets erleichtern. Sie bauen also einer-
seits auf den Inhalten der Musterweiter-
bildungsordnung im Bereich Kardiologie 
auf, gehen aber anderseits über das theo-
retische Wissen und die technischen Fer-
tigkeiten, die in der Weiterbildungsord-
nung für den Bereich Kardiologie gefor-
dert werden, hinaus.

Für diese Curricula wurde der Be-
griff Zusatzqualifikation gewählt, um die-
se zusätzliche Qualifizierung unter dem 
Dach der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft von der Regelweiterbildung nach 
der (Muster-)Weiterbildungsordnung der 
Bundesärztekammer zu unterscheiden.

Im nachstehenden Text werden Perso-
nenbezeichnungen einheitlich und neut-
ral für beide Geschlechter verwendet (al-
so z. B. „Kandidat“ für „Kandidat“ und 

„Kandidatin“). Weiterhin werden der bes-
seren Lesbarkeit halber nur die Fach-
arztbezeichnungen der neuen Weiterbil-
dungsordnung (WBO) verwendet, sie be-
ziehen in diesem Zusammenhang aber 
auch die entsprechenden Schwerpunkt-
bezeichnungen der alten WBO mit ein.

1. Einleitung

Die Diagnostik, Differenzialdiagnostik 
und Behandlung von Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen sind Bestandteil der 
täglichen Versorgung kardiologischer Pa-
tienten. Die hierzu erforderlichen Kennt-
nisse und Erfahrungen werden im Rah-
men der Weiterbildung zum Facharzt In-
nere Medizin mit Schwerpunkt Kardio-
logie vermittelt. Diese reichen von der 
grundlegenden Pathophysiologie über In-
dikationsstellung und Durchführung in-
vasiver/nichtinvasiver Test- und Thera-
pieverfahren sowie medikamentöser The-
rapien bis hin zur Implantation von Ein- 
und Zweikammerschrittmachern.

Der Wissenszuwachs auf dem Gebiet 
der Pathophysiologie der Arrhythmien 
sowie der elektrophysiologischen Diag-
nostik und Therapie führt ebenso wie der 

technologische Fortschritt mit steter Er-
weiterung der Indikationen, z. B. bei der 
Vorhofflimmerablation oder der kardia-
len Resynchronisationstherapie, zu einer 
individuellen Subspezialisierung inner-
halb der Kardiologie.

Im Jahr 2009 wurden in Deutschland 
mehr als 100.000 Schrittmacher an mehr 
als 1000 Einrichtungen implantiert. Wei-
terhin wurden 23.000 ICD-Implantatio-
nen (implantierbarer Cardioverter/De-
fibrillator), 11.000 CRT-Implantationen 
(kardiale Resynchronisationstherapie) so-
wie mehr als 40.000 Katheterablationen 
inklusive 10.000 Vorhofflimmerablatio-
nen an mehr als 300 Zentren mit steigen-
der Tendenz durchgeführt [4]. Diese Pro-
zeduren erfordern vom durchführenden 
Arzt umfangreiche Kenntnisse und Er-
fahrungen auf dem gesamten Gebiet der 
Diagnostik und Therapie der Herzrhyth-
musstörungen, welche nicht in vollem 
Umfang während der Weiterbildung zum 
Facharzt für Innere Medizin und Kar-
diologie vermittelt werden können. Dies 
rechtfertigt den freiwilligen Erwerb ver-
tiefender Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fähigkeiten in der speziellen Rhythmolo-
gie, wobei im Sinne einer Qualitätssiche-
rungsmaßnahme ein Curriculum angebo-
ten werden soll.

2. Ziele

Nachfolgend soll der Prozess der Zusatz-
qualifikation in den Bereichen der inva-
siven Elektrophysiologie und der akti-
ven Herzrhythmusimplantate beschrie-
ben und definiert werden. Dies beinhal-
tet neben den allgemeinen Anforderun-
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gen auch Kriterien zur Durchführung 
des Erwerbs der Zusatzqualifikation ein-
schließlich Anforderungen an die Stätten, 
die den Erwerb einer Zusatzqualifikation 
anbieten.

Neben dem Erwerb der Zusatzqualifi-
kation „Spezielle Rhythmologie“, die bei-
de Bereiche umfasst, ist als selbständiges 
Ziel sowohl die Zusatzqualifikation „Inva-
sive Elektrophysiologie“ als auch „Aktive 
Herzrhythmusimplantate“ möglich.

3. Syllabus

Die Lerninhalte des Syllabus umfassen 
notwendigerweise in großem Umfange 
auch Inhalte, die jedem Facharzt für In-
nere Medizin und Kardiologie in seiner 
Aus- und Weiterbildung bereits vermit-
telt werden.

3.1 Allgemeiner Teil

3.1.1 Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
a)  Kardiovaskuläre Anatomie und Phy-

siologie einschließlich der Ionenkanä-
le, zelluläre Elektrophysiologie, auto-
nome Einflüsse sowie Anatomie des 
Erregungsleitungssystems.

b)  Grundlegende Mechanismen von 
Herzrhythmusstörungen, Synkope 
und plötzlichem Herztod.

c)  Spezifische Arrhythmien (Epidemio-
logie, Genetik, Pathophysiologie, kli-
nisches Bild, Diagnose, Prognose und 
Risikoevaluierung, Behandlung und 
Prävention, aktuelle Leitlinien).

d)  Arrhythmogene Erkrankungen und 
Syndrome (z. B. ischämische und 
nichtischämische Kardiomyopathie, 
Ionenkanalerkrankungen u. a.).

e)  Diagnostische Prozeduren und Tech-
niken in der klinischen Elektrophy-
siologie:

1 klinische Evaluierung,
1 Elektrokardiographie,
1 pharmakologische Testungen,
1 Belastungsuntersuchungen,
1  grundlegende Kenntnisse der bild-

gebenden Verfahren in Bezug auf 
die invasive Elektrophysiologie 
bzw. die Implantation aktiver Herz-
rhythmusimplantate,

1  Evaluierung des autonomen Ner-
vensystems,

1  transösophageale elektrische Dia-
gnostik,

1  invasive elektrophysiologische Dia-
gnostik.

f)  Antiarrhythmische Therapieverfah-
ren: Pharmakotherapie und nicht-
medikamentöse Behandlung von Ar-
rhythmien (Wirkung antiarrhythmi-
scher und antithrombotischer Subs-
tanzen, Verfahren zur passageren und 
permanenten elektrischen Stimula-
tion sowie Defibrillation, invasive 
elektrophysiologische Therapien ein-
schließlich Katheterablation).

3.2 Spezieller Teil: Invasive 
Elektrophysiologie

3.2.1 Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
a)  Diagnostik, Anamnese, Krankheits-

verlauf, Indikation zur medikamen-
tösen, interventionellen oder opera-
tiven Therapie häufiger und seltener 
brady- und tachykarder Herzrhyth-
musstörungen.

b)  EKG (Ruhe-, Belastungs- und Lang-
zeit-EKG): Interpretation aller häufi-
gen und insbesondere auch seltener 
Herzrhythmusstörungen.

c)  Funktionsweise und Anwendung 
der Ausrüstung im elektrophysiolo-
gischen Labor (Röntgen, Katheter, 
Schleusen, Signalrekorder, Naviga-
tionssysteme, Stimulatoren u. a.).

d)  Techniken der Katheterplatzierung 
und -führung sowie Sondierung der 
einzelnen Herzkammern.

e)  EKG und intrakardiale Signale (uni-
polar/bipolar, Filter, „voltage“/“ti-
ming“/Morphologie u. a.).

f)  Programmierte Stimulation und 
pharmakologische Testung.

g)  Angiographie der Herzkammern und 
herznaher Gefäßstrukturen.

h)  Grundlegende elektrophysiologische 
Prinzipien (Zeitintervalle, Refraktär-
zeiten, Leitungsgeschwindigkeiten, 
Block-/Gap-Phänomene, verborgene 
Leitung u. a.).

i)  Grundlegende Arrhythmiemecha-
nismen (Makroreentry, Mikroreent-
ry, Automatismen, getriggerte Aktivi-
tät, Reflektion u. a.).

j)  Erregungsbildung und -leitung.

k)  EKG und Elektrophysiologie des nor-
malen Herzrhythmus.

l)  EKG und Elektrophysiologie der 
Herzrhythmusstörungen (Induktion, 
Terminierung, kardiale Aktivierung, 
Antwort auf elektrische Stimulation 
und Medikamentenapplikation u. a.):

1  Erregungsbildungs- und Erre-
gungsleitungsstörungen,

1  inklusive der autonom vermittelten 
Störungen,

1  Sinusknoten- und Vorhofarrhyth-
mien,

1 junktionale Arrhythmien,
1 Kammerarrhythmien,
1  Arrhythmien durch akzessorische 

Bahnen,
1 hereditäre Arrhythmien.
m)  Ablationstechniken der verschiede-

nen Herzrhythmusstörungen.
n)  Komplikationen und Nebenwir-

kungen der elektrophysiologischen 
Untersuchung und Ablation.

o)  Rechtliche, ethische und sozioökono-
mische Aspekte.

3.2.2 Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Folgende Lernziele sind für die Zusatz-
qualifikation „Invasive Elektrophysiolo-
gie“ definiert:
F  Kenntnis sämtlicher invasiver elektro-

physiologischer Verfahren einschließ-
lich Nutzen und Risiken als Grund-
lage für eine verantwortliche Indika-
tionsstellung, Beratung und Auswahl 
von Patienten für invasive elektrophy-
siologische Verfahren (elektrophysio-
logische Diagnostik und Katheterab-
lation) sowie die dazu gehörigen Er-
fahrungen.

F  Fähigkeit zur eigenständigen elekt-
rophysiologischen Diagnostik (ein-
schließlich der Katheterplatzierung, 
Kenntnisse der intrakardialen Signa-
le einschließlich Filterung, der intra-
kardialen Stimulationsmöglichkeiten 
und Techniken, der pharmakologi-
schen Tests) sowie der Angiographie 
kardialer Strukturen (z. B. Pulmonal-
venen).

F  Kenntnisse der elektrophysiologi-
schen Grundlagen (Zeitintervalle, Re-
fraktärzeiten, Leitungsgeschwindig-
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keiten, Block-/Gap-Phänomen, ver-
borgene Leitung u. a.).

F  Spezifische elektrophysiologische 
Kenntnisse bradykarder Herzrhyth-
musstörungen.

F  Spezifische Kenntnisse zu sämtlichen 
tachykarden Herzrhythmusstörungen 
einschließlich der Ionenkanalerkran-
kungen und deren Varianten.

F  Fähigkeit zur eigenständigen Lokali-
sationsdiagnostik und Katheterabla-
tion „klassischer“ Substrate (z. B. pa-
roxysmale supraventrikuläre Tachy-
kardien, Vorhofflattern, ventrikulä-
re Extrasystolen, idiopathische Tachy-
kardien).

F  Fähigkeit zu Diagnostik und Manage-
ment von periprozeduralen Kompli-
kationen, insbesondere zur Perikard-
punktion.

F  Grundkenntnisse zur Anwendung 
dreidimensionaler Mappingsysteme.

F  Grundkenntnisse und Fertigkeiten 
zur Katheterablation von Vorhofflim-
mern.

Folgende Lernziele können für Fortge-
schrittene vorgesehen werden:
F  Mapping und Katheterablation von 

Kammertachykardien bei Patienten 
mit strukturellen Grunderkrankun-
gen (ischämische Kardiomyopathie, 
dilatative Kardiomyopathie [DCM] 
und andere) einschließlich der An-
wendung dreidimensionaler Map-
pingsysteme.

F  Epikardialer Zugang zur Katheterab-
lation, z. B. von Kammertachykardien 
bei struktureller Grunderkrankung.

F  Eigenständige Durchführung kom-
plexer linksatrialer Katheterablatio-
nen (z. B. persistierendes Vorhofflim-
mern, konsekutive atriale Tachykar-
dien).

3.3 Spezieller Teil: Aktive 
Herzrhythmusimplantate

3.3.1 Lerninhalte (überwiegend 
theoretisches Wissen)
a)  Anamnese, Diagnostik, Krankheits-

verlauf, Indikation zur medikamen-
tösen, interventionellen oder opera-
tiven Therapie häufiger und seltener 
brady- und tachykarder Herzrhyth-
musstörungen.
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Zusammenfassung

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) legt hiermit ein Curriculum zur Erlan-
gung einer Zusatzqualifikation „Spezielle 
Rhythmologie“ vor, um besondere Kenntnis-
se, Erfahrungen und Fertigkeiten anzuerken-
nen, das sich an die Anforderungen der Euro-
pean Heart Rhythm Association (EHRA) an-
lehnt. Neben dem Erwerb der Zusatzqualifi-
kation „Spezielle Rhythmologie“ (24 Mona-
te) können auch die Blöcke „Invasive Elektro-
physiologie“ bzw. „Aktive Herzrhythmusim-
plantate“ separat erworben werden (jeweils 
15 Monate). Die Erteilung des Zertifikats setzt 
die Anerkennung als „Arzt für Innere Medizin 
und Kardiologie“ voraus.

Beschrieben werden Ziele und die zuge-
hörigen theoretischen und praktischen In-
halte des Programms. Zusätzlich wurden Kri-
terien für die Eignung einer Stätte zur Er-

langung der Zusatzqualifikation und für die 
Qualifikation des Leiters formuliert. Der Ab-
lauf der Zusatzqualifikation wird in einem 
Logbuch dokumentiert. Die Akkreditierung 
der Zentren und der Leiter erfolgt durch eine 
Kommission „Zusatzqualifikationen in der 
Kardiologie“ der DGK. Für die Zeitdauer von 
2 Jahren gelten Übergangsregelungen.

Dieses strukturierte Programm zur optio-
nalen Erlangung der Zusatzqualifikation soll 
einer optimalen Patientenversorgung dienen 
sowie die Attraktivität der Speziellen Rhyth-
mologie innerhalb der Kardiologie erhöhen.

Schlüsselwörter
Weiterbildung · Zusatzqualifikation · Herz-
rhythmusstörungen · Klinische Elektrophysio-
logie · Implantierbare elektrische Geräte

Curriculum special rhythmology

Abstract

The German Cardiac Society (GCS) here-
by proposes a curriculum for acquisition of 
the additional qualification in specific heart 
rhythm disorders which follows the require-
ments of the European Heart Rhythm Associ-
ation (EHRA). The purpose is to acknowledge 
special knowledge, experience and abilities 
in this expanding subspecialty. Besides striv-
ing for the additional qualification in specif-
ic heart rhythm disorders (24 months), candi-
dates can follow separate tracks for invasive 
electrophysiology or cardiovascular implant-
able electronic devices (15 months each). 
Whereas training can start early during post-
graduate training, the certificate will only be 
awarded after having finished postgraduate 
training in internal medicine and cardiology.

To define a specified level of competence, 
this document presents the standards for 
the necessary levels of knowledge and ex-

perience as well as of practical skills and the 
number of required procedures. Besides this, 
the requirements for training centres and su-
pervisors have been delineated. The train-
ee will document the procedures and oth-
er activities in a logbook and progress will be 
assessed by the local supervisor of the pro-
gram. The German Cardiac Society is respon-
sible for maintenance of standards and quali-
ty control within the program. During the ini-
tial period of 2 years, there will be transition-
al regulations.

It is the aim of this program to promote 
optimal quality of patient care in clinical car-
diac electrophysiology.

Keywords
Postgraduate training · Quality assurance · 
Arrhythmias · Clinical electrophysiology · Car-
diovascular implantable electronic devices

b)  Historische Aspekte aktiver Herz-
rhythmusimplantate.

c)  Indikation zur Implantation aktiver 
Herzrhythmusimplantate (Brady-, Ta-
chykardien, Herzinsuffizienz, Synko-
penabklärung u. a.).

d)  Grundlagen der Elektrostimulation, 
Defibrillation, Sonden- und Geräte-
technologie.

e)  Hämodynamik der Elektrostimula-
tion, Defibrillation und Resynchroni-
sation.

f)  Gerätetypen und Kodierungen.
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g)  Implantations-, Explantations- und 
Revisionstechniken inklusive deren 
Komplikationen.

h)  Stimulations- und Defibrillationsfor-
men:

1 frequenzadaptive Stimulation,
1 antitachykarde Stimulation,
1 Systemauswahl,
1 Zeitsteuerung,
1 Detektionsalgorithmen.
i)  Fehlfunktionen:
1  Wahrnehmungs-, Detektions- und 

Stimulationsstörungen,
1  Störbeeinflussung von Herzrhyth-

musimplantaten,
1  schrittmacherbeteiligte Tachykar-

dien,
1  häufige und inadäquate Therapien.
j)  Diagnostische Gerätefunktionen.
k)  Analyse von Schrittmacher-EKG und 

intrakardialem Elektrogramm.
l)  Nachsorge.
m)  Programmierung.
n)  Rechtliche, ethische und sozioökono-

mische Aspekte.

Eine detaillierte Aufzählung sämtlicher 
Lerninhalte findet sich in den separat ver-
öffentlichen Curricula „Praxis der Herz-
schrittmachertherapie“ [5] und „Praxis 
der ICD-Therapie“ [6].

3.3.2 Lernziele (überwiegend 
praktische Erfahrungen 
und Fertigkeiten)
Folgende Lernziele sind für die Zusatz-
qualifikation „Aktive Herzrhythmusim-
plantate“ definiert:
F  Umfassende Kenntnisse der Grund-

lagen der Elektrostimulation, Defi-
brillation und kardialen Resynchro-
nisation (physikalische und biologi-
sche Gesetze und Zusammenhänge, 
Technologien der Geräte und Sonden 
u. a.) sowie die dazu gehörigen Erfah-
rungen.

F  Spezifische elektrophysiologische 
Kenntnisse von und Erfahrungen mit 
bradykarden Herzrhythmusstörun-
gen.

F  Kenntnisse von und Erfahrungen mit 
tachykarden Herzrhythmusstörungen.

F  Fähigkeit zur eigenständigen elektro-
physiologischen Diagnostik brady-
karder und Basisdiagnostik tachykar-
der Herzrhythmusstörungen.

F  Kenntnis sämtlicher Verfahren zur 
Schrittmacherstimulation, Defibril-
lation und kardialen Resynchronisa-
tion einschließlich Nutzen, Risiken 
und möglicher Komplikationen mit 
Erfahrungen in der Diagnostik, Dif-
ferenzialdiagnostik, Indikationsstel-
lung, Patientenaufklärung und Aus-
wahl von Patienten, Methoden und 
Systemen zur Implantation, Revision, 
Aggregataustausch und Explantation 
von implantierbaren Ereignisrekor-
dern, Herzschrittmachern, implan-
tierbaren Defibrillatoren und Geräten 
zur kardialen Resynchronisation (ak-
tive Herzrhythmusimplantate).

F  Fähigkeit zur eigenständigen Implan-
tation und Revision sämtlicher ak-
tiver Herzrhythmusimplantate (mit 
Ausnahme epikardialer Sonden oder 
anderer Eingriffe, die ein herzchirur-
gisches Vorgehen erfordern) inklusive 
Vorbereitung, Lokalanästhesie- und 
Sedierungsverfahren, Durchführung 
der Operation und der intraoperati-
ven Messungen, Nachbereitung sowie 
Beherrschung aller Komplikations-
möglichkeiten.

F  Umfassende Kenntnisse der Pro-
grammier- und Nachsorgeoptionen 
der einzelnen aktiven Herzrhythmus-
implantate.

F  Fähigkeit zur eigenständigen umfas-
senden Funktionsanalyse und Nach-
sorgedurchführung sämtlicher ak-
tiven Herzrhythmusimplantate der 
wichtigsten Hersteller.

4. Praktische Durchführung 
der Zusatzqualifikation

4.1 Dauer

Die minimale Zeitdauer der Zusatzquali-
fikation „Invasive Elektrophysiologie“ be-
trägt 15 Monate. In dieser Zeit wird eine 
überwiegende Tätigkeit im elektrophysio-
logischen Labor vorausgesetzt. Eine Ab-
solvierung in Blöcken ist möglich. Die 
Blöcke sollten möglichst 3 Monate nicht 
unterschreiten. Die minimale Zeitdau-
er der Zusatzqualifikation „Aktive Herz-
rhythmusimplantate“ beträgt 15 Mona-
te. In dieser Zeit wird eine überwiegende 
Tätigkeit im Bereich Implantationsopera-
tion sowie Nachsorge vorausgesetzt. Eine 

Absolvierung in Blöcken ist möglich. Die 
Blöcke sollten möglichst 3 Monate nicht 
unterschreiten. Bei zusammenhängen-
der Absolvierung beider Zusatzqualifi-
kationen beträgt die minimale Zeitdauer 
24 Monate. In dieser Zeit wird eine über-
wiegende Tätigkeit im Bereich Rhythmo-
logie (Implantationsoperation, Elektro-
physiologielabor, Nachsorgeambulanz) 
vorausgesetzt. Auch die Gesamtzeit kann 
aufgeteilt und in Blöcken abgeleistet wer-
den. Dise Blöcke sollten möglichst 5 Mo-
nate nicht unterschreiten.

4.2 Aktivitätsnachweise

Zur Erlangung der Zusatzqualifikation 
hat der Kandidat folgende Aktivitäten 
nachzuweisen:
F  Die Sachkunden „Herzschrittmacher-

therapie“, „ICD-Therapie“ und in Zu-
kunft „Kardiale Resynchronisations-
therapie“ müssen vorhanden sein 
oder am Beginn der Zusatzqualifika-
tion erworben werden.

F  Der Besuch nationaler oder interna-
tionaler Fachtagungen mit rhythmo-
logischen Programmteilen ist zu do-
kumentieren (Teilnahmebescheini-
gung).

F  Im Logbuch werden die von dem 
Kandidaten durchgeführten Proze-
duren dokumentiert [1]. Es muss er-
kennbar sein, welche Prozeduren 
eigenständig durchgeführt wurden.

4.3 Struktur des Curriculums

4.3.1 Spezieller Teil Invasive 
Elektrophysiologie
Für den Erwerb der Zusatzqualifikation 
wird der nachfolgend dargestellte Ablauf 
des Curriculums in 3 Stufen von insge-
samt mindestens 15 Monaten Dauer emp-
fohlen. Die 3 Stufen können auch inner-
halb der gemeinsamen 24-monatigen 
Weiterbildungszeit „Spezielle Rhythmo-
logie“ absolviert werden. Der Übergang 
zur nächsten Stufe wird vom Leiter des 
Zusatzqualifikationsprogramms abhän-
gig von den individuellen Fortschritten, 
Kenntnissen und Erfahrungen des Kan-
didaten festgelegt.
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Stufe 1. Selbständige Durchführung und 
Interpretation elektrophysiologischer 
Untersuchungen [2].

Stufe 2. Lokalisationsdiagnostik (Map-
ping) und Katheterablation [3] klassi-
scher elektrophysiologischer Substrate 
(z. B. rechtsatriale Isthmusablation) unter 
Anleitung. In dieser Phase sollte auch das 
Management von Komplikationen erlernt 
werden.

Stufe 3. Selbständige Durchführung 
„klassischer“ Ablationsprozeduren (Si-
nusvenenthrombose [SVT], ventrikulä-
re Extrasystolen/ventrikuläre Tachykar-
die [VES/VT] ohne strukturelle Herzer-
krankung) und Mitwirkung bei komple-
xen Prozeduren wie Katheterablationen 
von Kammertachykardien und Vorhof-
flimmern. In dieser Phase sollte auch die 
Technik der transseptalen Punktion unter 
Aufsicht erlernt und ausgeübt werden. 
Kenntnisse, Mitwirkung und ggf. selb-
ständige Durchführung von Katheterab-
lationen komplexer Arrhythmien.

Mindestzahlen. Zur Erlangung der Zu-
satzqualifikation sind insgesamt 200 Pro-
zeduren (davon 50 als Erstuntersucher) 
nachzuweisen. Während dieser Prozedu-
ren muss in mindestens 150 Fällen auch 
eine Katheterablation (davon 35 als Erst-
untersucher) durchgeführt werden. Unter 
den Katheterablationen müssen 35 Ein-
griffe zur primären Ablation (nicht Atrio-
ventrikular(AV)-Knoten) von Vorhof-
flimmern sein.

4.3.2 Spezieller Teil Aktive 
Herzrhythmusimplantate
Für den Erwerb der Zusatzqualifikation 
wird der nachfolgend dargestellte Ablauf 
des Curriculums in 3 Stufen von insge-
samt mindestens 15 Monaten Dauer emp-
fohlen. Die 3 Stufen können auch inner-
halb der gemeinsamen minimalen 24-mo-
natigen Zeit zum Erwerb der Zusatzqua-
lifikation „Spezielle Rhythmologie“ absol-
viert werden. Der Übergang zur nächsten 
Stufe wird vom Leiter des Zusatzqualifika-
tionsprogramms abhängig von den indi-
viduellen Fortschritten, Kenntnissen und 
Erfahrungen des Kandidaten festgelegt.

  
  

  



Stufe 1. Fähigkeit zur Implantation 
von Ein- und Zweikammerherzschritt-
machern unter Supervision sowie eigen-
ständiger Herzschrittmacheraggregat-
wechsel und Nachsorgekontrollen.

Stufe 2. Selbständige Implantation von 
Herzschrittmachern und ICD’s, Mit-
wirkung bei CRT-Implantationen sowie 
eigenständige Nachsorge aller aktiven 
elektrischen Implantate.

Stufe 3. Selbständige Implantation al-
ler aktiven elektrischen Implantate und 
deren Nachsorge; eigenverantwortliches 
Komplikationsmanagement inkl. Revi-
sionseingriffe.

Mindestzahlen. Zur Erlangung der Zu-
satzqualifikation sollten 75 Schrittmache-
riplantationen als primärer Operateur (in-
itial unter Supervision) und 25 Aggregat-
wechsel bzw. Revisionseingriffe nachge-
wiesen werden. Außerdem sind 25 ICD- 
und 10 CRT-Implantationen als primä-
rer Operateur (initial unter Supervision) 
und 10 Aggregatwechsel bzw. Revisionen 
von ICD-/CRT-Systemen nachzuweisen. 
Weiterhin sollten mindestens 250 Schritt-
macher-, 50 ICD- und 30 CRT-Kontrol-
len selbständig durchgeführt werden [7].

5. Anforderung an 
den Kandidaten

Die Erteilung der Anerkennung der Zu-
satzqualifikation setzt die Facharztan-
erkennung als Arzt für Innere Medizin 
und Kardiologie voraus. Die Zusatzquali-
fikation kann aber während der Facharzt-
weiterbildung begonnen werden. Die Zu-
satzqualifikation „Aktive Herzrhythmus-
implantate“ kann auch einem Facharzt für 
Herzchirurgie erteilt werden.

6. Anforderung an die Stätte 
der Zusatzqualifikation

An der Stätte zur Erlangung der Zusatz-
qualifikation müssen 2 Fachärzte für In-
nere Medizin und Kardiologie tätig sein. 
Bei der Zusatzqualifikation „Aktive Herz-
rhythmusimplantate“ können dies auch 
Fachärzte für Herzchirurgie sein. Davon 
sollte mindestens einer eine 5-jährige Er-
fahrung auf dem Gebiet der klinischen 

Elektrophysiologie und/oder der Implan-
tation und Nachsorge aktiver Herzrhyth-
musimplantate besitzen.

Eine Stätte zur Zusatzqualifikation 
bietet sämtliche Implantationen aktiver 
Herzrhythmusimplantate und/oder sämt-
liche Katheterablationen an und führt im 
Jahr mindestens 250 elektrophysiologi-
sche Prozeduren (davon mindestens 200 
Katheterablationen einschließlich 50 Vor-
hofflimmerablationen) und/oder mindes-
tens 100 Herzschrittmacher- sowie min-
destens 40 ICD- und 15 CRT-Implantatio-
nen durch. An den Zentren werden jähr-
lich auch mindestens 350 Kontrollen bei 
Patienten mit aktiven Herzrhythmusim-
plantaten vorgenommen.

Die Zusatzqualifikation kann auch in 
2 Teilen an Zentren durchgeführt werden, 
welche nur die entsprechenden Anforde-
rungen für die Zusatzqualifikation „Ak-
tive Herzrhythmusimplantate“ (mindes-
tens 100 Herzschrittmacher-, mindestens 
40 ICD- und 15 CRT-Implantationen und 
mindestens 350 Nachsorgen) bzw. „Inva-
sive Elektrophysiologie“ erfüllen (mindes-
tens 450 elektrophysiologische Prozedu-
ren mit mindestens 200 Katheterablatio-
nen einschließlich 50 Vorhofflimmerab-
lationen).

Regelmäßige wöchentliche Konferen-
zen bzw. interne Fortbildungen (Journal-
club, Fallvorstellungen, Besprechung ak-
tueller Kongressberichte) sollten am Zen-
trum angeboten werden.

Nach Erwerb der entsprechenden 
Akkreditierung der European Heart 
Rhythm Association [1] gelten die Anfor-
derungen an ein Zentrum, das die Zusatz-
qualifikation anbieten möchte, als erfüllt.

7. Anforderungen an den 
Leiter des Zusatzquali-
fizierungsprogramms

Dieser verantwortet die Durchführung 
des Curriculums und die abschließende 
Beurteilung des Kandidaten. Er ist Fach-
arzt für Innere Medizin und Kardiologie 
mit mindestens 5-jähriger überwiegender 
Tätigkeit auf dem Gebiet der speziellen 
Rhythmologie (oder jeweils nur der in-
vasiven Elektrophysiologie bzw. der Im-
plantation aktiver Herzrhythmusimplan-
tate – bei letzterem alternativ auch Fach-
arzt für Herzchirurgie). Er hat die ent-

sprechende Zusatzqualifikation erworben. 
Für den Erwerb gibt es eine Übergangs-
zeit, welche separat geregelt ist (s. unten, 
Abschn. “Übergangsregelung“).

8. Evaluierung

1.  Bericht des Leiters des Zusatzqualifi-
zierungsprogramms

1  Der Bericht muss Details zu den 
Aktivitäten, der Kompetenz und 
der erreichten Selbständigkeit des 
Kandidaten beinhalten. Es muss er-
kennbar sein, dass der/die Kandi-
dat(in) als unabhängiger Untersu-
cher/Operateur diagnostische und 
interventionelle Eingriffe verant-
wortungsbewusst und sach-/leit-
liniengerecht durchführen kann. 
Insbesondere sollen das Erkennen 
kritischer Befunde, das Manage-
ment von Notfällen und die Inter-
aktion mit dem Team, dem Patien-
ten und Angehörigen beschrieben 
werden.

2.  Dokumentation des Curriculums
1  Beleg der Teilnahme an akkredi-

tierten Kongressen, Workshops, 
Symposien und Trainings-/Simula-
tionskursen. Mindestens die Hälf-
te der Pflichtpunkte für ärztli-
che Fortbildung (25 Punkte/Jahr) 
müssen im thematischen Schwer-
punkt des Curriculums nachgewie-
sen werden. Dazu gehört z. B. auch 
der Besuch großer kardiologischer 
Kongresse mit durchgehend rhyth-
mologischem Teilprogramm.

1  Dokumentation der durchgeführ-
ten Prozeduren in einem Prozedu-
renlogbuch. Die vom Kandidaten 
durchgeführten Prozeduren und 
die verantwortliche Stellung (eigen-
ständiger Operateur oder Assis-
tenz) sowie ggf. aufgetretene Kom-
plikationen müssen dokumentiert 
werden. Die Korrektheit des Log-
buchs wird schriftlich durch den 
Leiter des Zusatzqualifizierungs-
programms bestätigt.

9. Akkreditierung und 
Zertifizierung

Die Akkreditierung des Zentrums als 
Stätte zum Erwerb der Zusatzqualifika-
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Interdisziplinäre Betreuung im 
Marfan-Zentrum

Das Marfan-Syndrom, eine seltene, an-

geborene und oft lebensbedrohliche 

Bindegewebsschwäche, kann mit Schäden 

an Hauptschlagader, Augen und Skelett 

einhergehen, häufig sind die Symptome 

unspezifisch. Umso wichtiger ist für die Pa-

tienten eine Betreuung durch ein interdis-

ziplinäres und erfahrenes Ärzteteam . Das 

Marfan-Zentrum des Universitätsklinikums 

Heidelberg ist von der Landesregierung 

Baden-Württemberg zertifiziert worden. 

Mit dieser erfolgreichen Prüfung kann es 

nun Betroffenen zusätzlich zur stationä-

ren Behandlung umfassende ambulante 

Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen 

anbieten. 

Am Marfan-Zentrum sind zwölf Disziplinen 

beteiligt, z.B. Experten der Kardiologie und 

Kinderkardiologie, Herzchirurgie, Augen-

heilkunde und Radiologie. Alle bringen 

Erfahrung in Diagnose und Behandlung 

der seltenen Krankheit mit ein. Das Mar-

fan-Zentrum wurde in engem Kontakt mit 

der Patientenvereinigung Marfan-Hilfe 

Deutschland e.V. gegründet. Zentrale An-

laufstelle für Patienten ist die Marfan-Am-

bulanz in der Chirurgischen Universitätskli-

nik. Nach einem ausführlichen Eingangsge-

spräch erhalten sie Untersuchungstermine 

in den einzelnen Fachkliniken - innerhalb 

eines Tages ist die komplette Diagnostik 

abgeschlossen. Eine humangenetische 

Untersuchung und Gendiagnostik wird 

angeboten. 

Über die Patientenbetreuung hinaus sind 

die Ärzte des Zentrums in der Forschung 

aktiv. Ziel ist es, Therapien zu entwickeln, 

die Symptome abschwächen und Kom-

plikationen vorbeugen. So arbeitet das 

Heidelberger Team an einer Gentherapie, 

um das Aufweiten und Einreißen der Aorta 

zu verhindern. Dazu bringen sie im Tierver-

such mittels veränderter Viren den geneti-

schen Bauplan für ein Protein, das diesen 

Prozess blockiert, direkt in die Zellen der 

Aortenwand ein. 

Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg, 

www.klinikum.uni-heidelberg.de

Fachnachrichten
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tion und des Leiters des Programms er-
folgt durch eine Kommission „Zusatzqua-
lifikationen in der Kardiologie“ der DGK. 
Die Akkreditierung wird für das Zentrum 
durch einen entsprechend qualifizierten 
Kardiologen beantragt und nach Sichtung 
durch die Kommission bei Erfüllung der 
Voraussetzungen gewährt.

Anträge auf Anerkennung der curricu-
lären Leistungen zur Erlangung der Zu-
satzqualifikation werden von der oben 
genannten Kommission geprüft. Vorzu-
legen sind Lebenslauf, Facharzt- und ggf. 
Schwerpunktzeugnis, die Dokumenta-
tion der im Curriculum geforderten Zei-
ten und Fortbildungen, das Prozeduren-
logbuch und die Beurteilung des Leiters 
des Zusatzqualifizierungsprogramms. 
Der Kandidat erhält bei Erfüllen aller Vo-
raussetzungen ein Zertifikat über die Ab-
leistung der Zusatzqualifikation „Invasive 
Elektrophysiologie“, „Aktive Herzrhyth-
musimplantate“ oder „Spezielle Rhyth-
mologie“, ausgestellt von der DGK.

Für Beschwerden wird eine Schieds-
stelle bei der DGK eingerichtet.

Die DGK betrachtet Akkreditierun-
gen eines Kardiologen durch die Euro-
pean Heart Rhythm Association für „In-
terventional Cardiac Electrophysiology“ 
bzw. „Cardiac Pacing“ [1] als gleichwertig 
zum Erwerb der Zusatzqualifikation „In-
vasive Elektrophysiologie“ bzw. „Aktive 
Herzrhythmusimplantate“.

Eine Rezertifizierung ist derzeit nicht 
geplant.

10. Übergangsregelung

Fachärzte für Innere Medizin und Kar-
diologie mit nachweislich überwiegender 
Tätigkeit auf dem Gebiet der speziellen 
Rhythmologie (oder jeweils nur der in-
vasiven Elektrophysiologie bzw. der Im-
plantation aktiver Herzrhythmusimplan-
tate) von insgesamt 2 Jahren während der 
letzten 5 Jahre vor Antragstellung können 
auf Antrag im Rahmen einer Übergangs-
regelung ohne formale Absolvierung des 
Curriculums die Anerkennung „Speziel-
le Rhythmologie“ bzw. „Invasive Elekt-
rophysiologie“ oder „Aktive Herzrhyth-
musimplantate“ erhalten. Die Tätigkeit 
ist glaubhaft nachzuweisen z. B. durch Be-
stätigung vom Leiter der Einrichtung. Zu-
sätzlich müssen die im Curriculum gefor-

derten Mindestzahlen innerhalb der letz-
ten 5 Jahre vor Antragstellung erbracht 
und glaubhaft nachgewiesen werden. Die 
Sachkunden Herzschrittmacherthera-
pie, ICD-Therapie und zukünftig kardia-
le Resynchronisationstherapie sind nach-
zuweisen.

Diese Übergangsregelung gilt für den 
Erwerb der Zusatzqualifikation „Akti-
ve Herzrhythmusimplantate“ analog für 
Fachärzte für Herzchirurgie.

Diese Übergangsregelung endet am 
[Publikationsdatum dieses Curriculums 
+2 Jahre].

11. Qualitätskontrolle

Die Zentren stellen auf Aufforderung 
die Dokumente der gesetzlich erforderli-
chen Qualitätskontrollen dem Akkreditie-
rungskomitee zur Verfügung.
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